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A N FRA G E 

der Abgeordneten Dr. Feurstein 

und Kollegen 

an den Bundesminister für Finanzen 

betreffend Besteuerung der Seniorenhilfe 

Seit 1982 wird jährlich die Aktion Seniorenhilfe gemeinsam 

von der österreichischen Volkshilfe, dem österreichischen 

Seniorenbund, dem österreichischen. Pensionistenverband und 

dem österreichischen Wohlfahrtsdienst durchgeführt. Analog 

zur Sporthilfe und zur Kinderhilfe war die Seniorenhilfe 

bisher von Steuern und Abgaben befreit, weil die Erträge nur 

für soziale Zwecke verwendet werden. Für das Jahr 198'1 wur­

den der Seniorenhilfe Steuern in Höhe von 1.325.271,-­

SChilling vorgeschrieben. 

Anläßlich der Beratung der Novellierung des Glückspielge­

setzes am 15.04.1986 hat der Finanzausschuß zur Besteuerung 

der Seniorenhilfe und der Kinderhi1fe folgendes festge­

stellt: "Die Abgabenbelastung, die den vorgenannten Organi­

sationen (Kinderhilfe und Seniorenhilfe) aus der Durchfüh­

rung von solchen Glückspielen erwachsen ist, soll durch die 

neue Gesetzeslage nicht geändert werden (Bericht des Finanz­

und Budgetausschusses, 956 der Beilagen, XVI. GP). 

Die Vorschreibung von Steuern für das Jahr 1987 bedeutet 

einerseits eine Änderung der bisherigen Vorgangsweise, an­

dererseits da~ Nichtbeachten einer einhelligen Feststellung, 
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die vom Finanz- und Budgetaussch~ßanläßlich der Beratung 

der Regier~ngsvorlage (931 der Beilageni betreff~nd Novel~ 
lierung des GlücKspielgesetzes erfolgt ist. 

Die unterfertigten Abgeordneten richten daher an den Bundes~ 

minister für Finanzen folgehde 

A n fra g e 

Werden Sie dafür sorgen, daß die bisherige abgab~nrecht­

liehe Beurteilung der Erträge der Aktion "Seniorenhilfe" 

im Jahre 1987 keine Änderung erfährt? 
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